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Förderverein der FF Ko-Bubenheim e.V.; In den Wiesen 21, 56070 Koblenz 
 

Mitgliedsantrag 
(siehe Rückseite!) 

Hiermit beantrage ich, 

die Aufnahme in den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Bubenheim e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Jahresbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ordentliche Mitgliedschaft: ¨ 15 € (Mindestbeitrag)  ¨ 35 €  ¨ _________ € 

Fördermitgliedschaft:  ¨ 50 € (Mindestbeitrag)  ¨ 150 €  ¨ _________ € 

Der Einzug erfolgt jährlich zum 18. März. 

_____________________________________________ 
(bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
Ort, Datum Unterschrift 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

(wiederkehrende Zahlung; Mehrfachmandat) 
 

Gläubiger – ID: DE16ZZZ00002524494  
 

Ich ermächtige den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Bubenheim e.V. (In den Wiesen 21, 56070 Koblenz), Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Koblenz-Bubenheim e.V. auf meinem Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kreditinstitut: __________________________________      BIC: ___________________________  

 
Konto-Inhaber: ______________________________________     IBAN: ______________________________________________________ 

 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 
 

_________________________,  _________________________   ________________________________________________________ 
(Ort)                                       (Datum)   Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

 

Name, Vorname / Firma*  

Geburtsdatum*  

Straße*  

PLZ / Wohnort*  

Telefon  

Email*  
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Hinweise: (Auszug aus der Satzung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Bubenheim) 
 
Die ordentliche Mitgliedschaft kann nur eine natürliche Person (z.B. Einzelpersonen oder Familien) erlangen (vgl. 
§ 4 Abs.1 Satzung). Ordentliche Mitglieder haben Anspruch auf Rat und Unterstützung durch den Verein im 
Rahmen seiner Möglichkeiten (vgl. § 6 Abs. 1 Satzung). 
 
Die Fördermitgliedschaft können juristische (z.B. Unternehmen) und natürliche Personen erlangen, diese besitzen 
allerdings kein Antrags- und Stimmrecht, ihnen wird lediglich ein Rederecht auf der Mitgliederversammlung 
eingeräumt (vgl. § 4 Abs. 2 Satzung). 
 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme. Bei Minderjährigen ist der Antrag durch einen 
gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand (vgl. § 4 Abs. 4 Satzung). 
 
Ein Recht auf Mitgliedschaft besteht nicht (vgl. § 4 Abs. 6 Satzung). 
 
Beendigung der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft kann zum Ende des Geschäftsjahres mit einer Frist von drei 
Monaten schriftlich gekündigt werden. Die Mitgliedschaft endet ferner durch den Ausschluss aus dem Verein. Der 
Ausschluss wird ausgesprochen, wenn ein Mitglied gegen die Interessen und die in § 3 der Satzung geregelten 
Grundsätze des Vereins verstößt. Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand. Gegen diese 
Entscheidung ist eine Beschwerde des ausgeschlossenen Mitglieds binnen einer Woche ab Bekanntgabe der 
Entscheidung an den Vorstand statthaft. Über die Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung. Bis zu 
deren Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet (vgl. 
§ 5 Satzung).  
 
Die Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus dem § 7 der Satzung bzw. aus der Geschäfts- und Beitragsordnung der 
Mitgliederversammlung. 
 
Der Beitrag ist auch bei unterjährigem Eintritt in voller Höhe zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu zahlen (vgl. § 6 
Abs. 4) 
 
Die allgemeinen Rechte und Pflichten, der Mitglieder, ergeben sich aus dem § 6 der Satzung. 

 
Weitere Regelungen werden im Rahmen der Geschäfts- und Beitragsordnung der Mitgliederversammlung 
getroffen.  
 
Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen nach erfolgreicher Aufnahme in den Verein per E-Mail mitgeteilt. 

 
Sie wollen Spenden? 
 
 


